
Mehr Klarheit für Freizügigkeitsgelder
Mit der Einführung der Reform AHV 21 stehen entscheidende Änderungen für 
Freizügigkeitsgelder bevor. Künftig müssen Personen im AHV-Alter aktiv im 
Erwerbsleben verbleiben, um ihre Freizügigkeitsgelder weiterhin im Kreislauf  
der 2. Säule zu behalten. Dabei ist eine vernünftige Übergangsfrist von fünf 
Jahren vorgesehen. Die genaue Art und Weise, wie der Nachweis dieser Er-
werbstätigkeit erbracht werden soll, bleibt derzeit jedoch ungelöst. Wir behal-
ten diese Entwicklung für Sie im Auge.

BVG-Reform
Die Reform der beruflichen Vorsorge verfolgt das Ziel, den Umwandlungssatz 
zu senken, um die Umverteilung zu reduzieren.Weiter will man die Alters-
vorsoge für Geringverdiener und Teilzeitkräften stärken. Deshalb wird die 
Eintrittsschwelle und der Koordinationsabzug in der 2. Säule gesenkt.  
 
Für die Übergangsgeneration sind Kompensationsmassnahmen in Form von 
Rentenzuschlägen vorgesehen, die von der Höhe ihres Vorsorgeguthabens 
abhängen. Rund 50% der Versicherten werden von diesen Rentenzuschlägen 
profitieren können. Die Finanzierung dieser Rentenzuschläge erfolgt durch die 
Erwerbstätigen und basiert auf zusätzliche Lohnbeiträge. Diese Massnahmen 
führen zu einer weiteren Zunahme der Umverteilung in der 2. Säule. 

PensExpert erwartet, dass die geplante BVG-Reform bei der Volksabstimmung 
aufgrund ihrer Komplexität und der Vielfalt der beteiligten Interessen auf Wider-
stände stossen wird. 

Die Reform AHV 21 wird ab dem 1. Januar 2024 umge-
setzt und umfasst auch Aspekte der beruf lichen 
Vorsorge. Gleichzeitig wird im kommenden Jahr 
eine Volksabstimmung über die beruf liche Vorsor-
ge stattfinden. Bei Zustimmung wäre es die erste 
grundlegende Veränderung in diesem Bereich seit 
zwei Jahrzehnten.
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«Viele meinen  
fälschlicherweise, 
sie wüssten 
Bescheid.»

Interview mit 
Studienleiterin Prof. Dr. Yvonne 
Seiler Zimmermann

 Nachfolgestudie «Financial Literacy»

Yvonne Seiler Zimmermann
Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
Hochschule Luzern – Wirtschaft

Prof. Dr. Yvonne Seiler Zimmermann ist seit 2008 
Dozentin und Projektleiterin am Institut für Finanz-
dienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern. 
Sie ist dort u. a. Programmleiterin des MAS/DAS 
Pensionskassen Management. Zu ihren Lehr- und 
Forschungsschwerpunkten gehören die Finanz-
markttheorie und die kapitalgedeckte Vorsorge.

Viele Versicherte sind bereit, bei der beruflichen Vor sorge mehr 
Eigenverantwortung zu übernehmen. Aber viele schätzen ihr 
eigenes Vorsorgewissen falsch ein. Das zeigt die neue  
Studie «VorsorgeDialog» der Hochschule Luzern. Nachgefragt bei 
der Studienleiterin Prof. Dr. Yvonne Seiler Zimmermann.

Die Studie «VorsorgeDialog» ist 2023 zum  
dritten Mal erschienen. Interessiert die Alters-
vorsorge die Bevölkerung?
Yvonne Seiler Zimmermann Ja. Das Interesse an 
der Altersvorsorge ist konstant hoch. Das Interesse 
der Frauen ist gegenüber dem vergangenen Jahr  
markant gestiegen. Allgemein lässt sich beobach-
ten, dass das Finanzwissen besser ist als das Vorsor-
gewissen. Beim Finanzwissen werden jedoch auch 
relativ einfache Fragen gestellt.

Wie gut ist denn das Vorsorgewissen?
YSZ Bescheiden. Das erstaunt insofern, weil wir im 
September 2022 über die Reform der Altersvorsorge  
an der Urne abgestimmt haben. Über das Thema wur-
de medial viel geschrieben und diskutiert. Das hat  
aber das Vorsorgewissen nicht signifikant verbessert.
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Wie gross ist die Bereitschaft, das eigene  
Wissen zu verbessern?
YSZ Leider nicht gross. Ein Drittel der Befragten ver-
steht beispielsweise den Vorsorgeausweis nur schlecht 
oder gar nicht. Ernüchternd ist, dass viele dieser Per-
sonen nicht bereit sind, sich eigenständig zu informie-
ren. Als Grund wird am häufigsten genannt, dass das 
Thema zu kompliziert sei. Für 37 Prozent der Befragten 
ist der Grund aber ein anderer: Bequemlichkeit. Be-
achtlich ist, dass dieser Anteil gegenüber dem Vorjahr 
signifikant zugenommen hat.

Sind sich die Versicherten ihrer Wissenslücken 
bewusst? 
YSZ Nein, das vermeintliche Vorsorgewissen ist gegen-
über den Vorjahren unverändert hoch. Das bedeutet: 
Viele Leute meinen fälschlicherweise, sie wüssten 
Bescheid. Diese Personen sehen dann keinen Informa-
tions- oder Beratungsbedarf. Das führt unweigerlich 
dazu, dass versicherte Personen Fehlentscheide für 
ihre eigene Vorsorge treffen. 

«84 Prozent der 
Befragten sorgen 
auch privat vor.» 
Yvonne Seiler Zimmermann

Geniesst die Altersvorsorge Vertrauen bei den 
versicherten Personen?
YSZ Hier muss man unterscheiden. Einerseits haben 
die Befragten ein geringes Vertrauen, dass sie im Alter 
ihren gewohnten Lebensstandard mit der ersten 
und zweiten Säule finanzieren können. Dazu passt, 
dass 84 Prozent der Befragten auch privat vorsorgen. 
Andererseits ist das Vertrauen in die eigene Pensions-
kasse hoch. 

Wie sieht es mit mehr Individualität in der beruf-
lichen Vorsorge aus? Wären die Versicherten 
bereit dazu?
YSZ Wir haben in der diesjährigen Studie die Teil-
nehmenden gezielt nach ihrer Einstellung zu Wahl-

möglichkeiten, mehr Individualität und Eigenverant-
wortung für die Konsequenzen ihrer Ent schei dungen 
gefragt. Wahlmöglichkeiten sind besonders beliebt 
im Bereich der Anlagestrategie. Über die Hälfte der 
Befragten befürworten dies. Viele wünschen jedoch 
eine gute Beratung oder eine vorgegebene Strategie-
auswahl. 

Unterscheiden sich hier Männer und Frauen? 
YSZ Interessant ist, dass der Idee, die Anlagestrategie 
selbst bestimmen zu können, Männer skeptischer 
gegenüberstehen als Frauen: 28 Prozent der Männer 
möchten die Anlagestrategie nicht selbst bestimmen, 
bei den Frauen sind es 23 Prozent. 

Sie haben auch abgefragt, ob die kinderbetreu-
ende Person besser abgesichert werden soll.  
YSZ Genau. Fast 6 von 10 Befragten wollen ihren 
kinderbetreuenden Partner bzw. Partnerin besserstel-
len. Interessant ist, dass diese Besserstellung nicht 
durch die Allgemeinheit, sondern durch die er-
werbstätige Person innerhalb der Familie finanziert 
werden soll. Das zeigt, dass die betroffenen Perso-
nen nicht nur mehr Wahlmöglichkeiten wollen, son-
dern auch bereit wären, Eigenverantwortung für ih-
ren Entscheid zu übernehmen. 

Yvonne Seiler Zimmermann, herzlichen Dank für 
das Gespräch. Dieses Interview wurde geführt von 
Adrian Bühler (media-work gmbh)

Hier geht’s zur Studie
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Abbildung aus der Studie: Ich möchte in der 2. Säule meine 
Anlagestrategie selbst festlegen können und trage das 
entsprechende Risiko.

40VorsorgeDIALOG – Financial Literacy mit Fokus Altersvorsorge 2023 
Grundhaltung und Einstellung zur Vorsorge

Männer möchten dagegen anteilmässiger häufiger aus 
einer Auswahl von Anlagestrategien wählen können. 
Interessant ist, dass der Idee, die Anlagestrategie selbst 
bestimmen zu können, Männer skeptischer gegenüber-
stehen als Frauen: 28% der Männer möchten die Anla-
gestrategie nicht selbst bestimmen, während dies nur 
auf 23% der Frauen zutrifft. Hinsichtlich des Alters fällt 
auf, dass erwartungsgemäss die jüngste Altersgruppe 
mit einem Anteil von 62% der Idee positiver gegen-

übersteht als die mittlere Altersklasse mit 53% und die 
älteste Altersklasse mit 56%.

Auf die Frage, ob die Befragten eine Wahlmöglichkeit 
für die Anlagestrategie möchten, unabhängig davon, 
ob sie von einer solchen persönlich Gebrauch machen 
wollten, sind die Anteile jener Personen, die diese befür-
worten, höher als bei der Frage, nach dem persönlichen 
Gebrauch. So geht aus Abb. 25 hervor, dass insgesamt 

Anzahl Beobachtungen: 1’220

Abb. 24: Als Versicherte der 2. Säule trägt man generell das Anlagerisiko der Pensionskasse, ohne die Anlagestrategie mitbestimmen zu 
können. Ich möchte daher meine Anlagestrategie selbst festlegen können und trage das entsprechende Risiko. 
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Anzahl Beobachtungen 1’220 649 570 340 456 424

Tab. 13: Als Versicherte der 2. Säule trägt man generell das Anlagerisiko der Pensionskasse, ohne die Anlagestrategie mitbestimmen zu 
können. Ich möchte daher meine Anlagestrategie selbst festlegen können und trage das entsprechende Risiko; nach Geschlecht und Alter
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Passende Kaderlösungen  
für Kleinunternehmen

Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 9C_613/2022 
vom 20. April 2023 einen BVG-Anschluss im Kader-
bereich (1e) als unzulässig erklärt, da die Aufnahme 
weiterer Personen in diesem Plan als unrealistisch an-
gesehen wurde. In diesem speziellen Fall war ein Arzt 
(Aktionär) für Einkommen ab CHF 200 000.– ange-
schlossen, während alle anderen Mitarbeitenden, auf-
grund ihres niedrigeren Einkommens, nur in der 
Basislösung versichert waren.  
 
Die Nicht-Akzeptanz dieses Kaderplans führte zur 
Qualifizierung der Zuwendungen in den 1e-Plan als 
nicht geschäftsmässig begründet, was zu entspre-
chenden steuerlichen Aufrechnungen auf Gesell-
schaftsebene führte.

Die steuerliche Behandlung von «Kleinstanschlüssen» 
im Kaderbereich wirft die Frage auf, ob Anschlüsse 
mit nur einem Versicherten den Anforderungen an 
die virtuelle Kollektivität genügt oder als «à-la-
carte-Lösung» betrachtet und deshalb nicht steu-
erlich akzeptiert wird. Letztendlich hängt die Beur-
teilung immer von den Gesamtumständen des 
konkreten Einzelfalls ab.  

Kadervorsorge

Pius Baumgartner, Stv. Leiter Steuern, 
dipl. Steuerexperte

Ein kürzlich ergangener Entscheid des 
Bundesgerichts hat vereinzelt zu Frage-
zeichen betreffend Kleinstanschlüssen 
bei Kaderplänen geführt. Im betreffen-
den Plan war nur der Betriebsinhaber als 
Alleinaktionär versichert, was vom Bun-
desgericht als nicht zulässige «à-la-carte-
Lösung» qualifiziert wurde. 

Entscheidend dürfte aber sein, dass das Bundesgericht 
die zukünftige Aufnahme einer weiteren Person als 
realistische Möglichkeit voraussetzt. 

Unsere Empfehlungen für Kleinunternehmen im 
Kaderbereich lauten wie folgt:

– Nutzen Sie echte kollektive Lösungen, die Inhaberin 
oder Inhaber mit nicht beteiligte Mitarbeitende ab-
decken.

– Begrenzen Sie die Eintrittsbedingungen auf die 
Höhe des Gehalts, nicht auf die Position.

– Orientieren Sie sich an objektiven Kennzahlen  
wie z. B. dem BVG-Maximum, um die Eintritts-
schwelle festzulegen.

– Formulieren Sie den Vorsorgeplan so, dass weite-
re Personen jederzeit aufgenommen werden kön-
nen. 

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 



Mit relevate in die Zukunft  
investieren

Bisher war die Eröffnung eines Freizügigkeits- und 
3a-Kontos von komplizierten bürokratischen Hür-
den und Papierkram begleitet. Mit unserem brand-
neuen digitalen Produkt «relevate» wollen wir un-
seren Kundinnen und Kunden eine benutzer-
freundliche digitale Plattform anbieten. Bei releva-
te können Sie 3a- und neue Freizügigkeitskonten in 
nur wenigen, papierlosen Schritten eröffnen. Sie 
profitieren von einer attraktiven All-in-Gebühr und 
können problemlos Einzahlungen tätigen. Gleich-
zeitig behalten Sie die Entwicklung Ihres Portfolios 
und Ihre Rendite stets im Auge. Dies verleiht Ihnen 
die volle Kontrolle über Ihre Altersvorsorge und er-
möglicht es Ihnen, Ihre finanziellen Ziele effizien-
ter zu verfolgen.

Ein herausragendes Merkmal von relevate, neben 
seiner hohen Benutzerfreundlichkeit, sind die 
Splitting- und Risikoschutzoptionen im Freizügig-
keitsbereich. Kunden mit einem Vorsorgevermögen 
von über CHF 300 000.– haben die Möglichkeit, ihr 
Kapital in zwei separate Portfolios aufzuteilen. Dies 
schafft mehr Flexibilität bei der Planung Ihrer Be-
züge und kann steuerliche Vorteile bieten. Das Risi-
koschutzangebot ermöglicht es Ihnen, sich bei-
spielsweise in Fällen einer längeren Weiterbildung 
oder während eines Sabbaticals gegen Invalidität 
und/oder Todesfall abzusichern.

Die Mehrheit der erwerbstätigen Bevölkerung ha-
ben ihre Altersvorsorgegelder auf Sparbüchern bei 
Banken angelegt. Sie zögern, ihr Geld zu investie-
ren, da es ihnen an Wissen und Erfahrung fehlt. 

relevate® – unsere neue digitale Lösung

Benedikt Lustenberger, Projektmanager 
und Kunden verantwortlicher

In der dynamischen Welt der Vorsorgedienstleistungen 
gewinnt die Rolle digitaler Lösungen zunehmend an 
Bedeutung. Lassen Sie uns daher Ihre Aufmerksamkeit 
auf «relevate®» lenken – unsere digitale Antwort  
auf die Herausforderungen der Freizügigkeit und der 
Säule 3a.
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«Das fehlende  
Vorsorgewissen  
ist nicht das 
Hauptproblem.»

Interview mit  
Prof. Dr. Yvonne Seiler Zimmermann

Nachfolgestudie «Financial Literacy»

Wie gross ist Ihr persönliches Vertrauen in die 
AHV und in die berufliche Vorsorge?
Yvonne Seiler Zimmermann Nicht so gross. Oder 
mit anderen Worten: Ich sorge auch privat vor. Ich 
halte das bisherige Versprechen für utopisch, dass 
AHV und BVG den Versicherten nach der Pensionie-
rung 60 Prozent des letzten Lohns garantieren.

Welche Grundhaltung haben die Versicherten  
zur Altersvorsorge?
YSZ Grundsätzlich darf man festhalten, dass das 
Thema «Altersvorsorge» interessiert. Das Interesse 
der Männer ist höher als dasjenige der Frauen; das 
Interesse der Alten höher als das der Jungen. Span- 
nend ist, dass das Interesse der Jungen gegenüber dem 
Vorjahr gestiegen ist. Rund drei von fünf Befragten 
glauben nicht, dass sie genügend Geld aus der AHV 
und der 2. Säule erhalten werden, um im Alter den 
gewohnten Lebensstandard aufrecht zu erhalten. 

Gleichzeitig zeigt die Studie, dass das Vorsorgewissen 
insgesamt aber eher bescheiden ausfällt. Insbeson-
dere fehlt das Wissen über die eigene persönliche 
Vorsorge.

«Nur gerade 35 Prozent der 
Befragten wissen, dass nicht 
alle Personen in der Schweiz 
für die Säule 3a einzahlungs-
berechtigt sind.»  
Yvonne Seiler Zimmermann

Können Sie das ausführen?
YSZ Das zeigt sich zum Beispiel bei der freiwilligen 
Altersvorsorge. Die Frage, wer überhaupt in die 
Säule 3a einzahlen darf, wurde schlecht beantwor-
tet. Nur gerade 35 Prozent der Befragten wissen, 
dass nicht alle Personen in der Schweiz für die 
Säule 3a einzahlungsberechtigt sind. Das fehlende 
Wissen ist aber nicht das Hauptproblem.

Sondern?
YSZ Das Hauptproblem ist die Unkenntnis der eige- 
nen Wissenslücken. Wenn man etwas nicht weiss, 
informiert man sich über das Internet oder man lässt 
sich beraten. Dieses Bewusstsein über das eigene Un- 
wissen fehlt allerdings vielen Personen. Das führt in 
der logischen Konsequenz dazu, dass viele Versicher-
te keine optimalen Vorsorgeentscheidungen treffen. 

Sehen Sie Wege und Möglichkeiten, das Vorsorge-
wissen der Versicherten zu verbessern?
YSZ Die Medien spielen eine grosse Rolle. Sie tragen 
zur Sensibilisierung für das Thema bei. Was wir  
in der Studie auch sehen: Wenn Versicherte Fragen 
haben, dann wenden sie sich zuerst an ihre eigene 
Vorsorgeeinrichtung. Das bedeutet, dass diese auch 
eine hohe Verantwortung tragen. Je einfacher und 
verständlicher Vorsorgeeinrichtungen kommunizie-
ren, desto besser verstehen es die Versicherten. Es 
darf ausserdem davon ausgegangen werden, dass eine 
gute Kommunikation auch das Vertrauen in die be- 
rufliche Vorsorge erhöht. Schliesslich würde ich es be- 
grüssen, wenn wir die Vermittlung des Vorsorgewis-
sens noch aktiver ins Schulsystem integrieren könnten. 

Unterscheiden sich die Ergebnisse der aktuellen 
Studie von jenen des Vorjahres?
YSZ Wir fragen immer nach der allgemeinen Ein-
schätzung der Wirtschaftslage, weil diese nicht nur 
die Haltung zum Vorsorgesystem, sondern insbe- 
sondere auch Anlageentscheidungen beeinflusst. 
Obwohl die Wirtschaftslage pessimistischer ein- 
geschätzt wird als im Vorjahr, sind die Versicherten 
interessanterweise risikofreudiger. Der Anteil der 
risikofreudigen Jungen ist höher als derjenige der 
Alten. Das ist aus finanzökonomischer Perspekti- 
ve sinnvoll. Je länger der Anlagehorizont ist, desto 
höhere Risiken kann man eingehen. 

Es darf auch mehr als 25 Prozent  
gespart werden 

In den vergangenen zehn Jahren sind die Rentenum-
wandlungssätze bei umhüllenden Pensionskassen und 
Kadervorsorgelösungen stark reduziert worden. Die 
aufkommende Inflation reduziert die Kaufkraft der 
Altersrenten in der 2. Säule zusätzlich. Im Gespräch 
gibt Sebastien Godin Auskunft, wie der Arbeitgeber die 
Altersleistungen für die Versicherten dennoch ver- 
stärken kann.

Wieso darf bei einer 1e-Sammelstiftung wie 
PensFlex nur bis maximal 25 % des versicherten 
Lohnes gespart werden? 
Sebastien Godin Der Regulator begrüsst die Indi- 
vidualisierung in der beruflichen Vorsorge nicht.
Insbesondere mit der freien Anlagestrategiewahl 
scheint die Bundesverwaltung grosse Mühe zu 
haben. Deshalb hat der Gesetzgeber 2018 nicht nur 
die Anzahl der Anlagestrategien limitiert, sondern 
auch beim Sparprozess mit durchschnittlich 25 % 
eine Plafonierung eingeführt. Zusätzlich wurde bei 
1e-Plänen die Aufzinsung bei der Einkaufslücken-
berechnung verboten. Das ist eine klare Ungleichbe-
handlung im Vergleich zu den übrigen Pensions-
kassen. Diese dürfen weiterhin einen Einkaufszins 
von bis zu 2 % berücksichtigen.  

Gilt diese Maximierung beim Sparprozess nur  
bei 1e-Vorsorgelösungen?
SG In der Tat gilt diese Regelung nur für Vorsorge-
lösungen mit freier Anlagestrategiewahl. In der 
Gesamtbetrachtung, das heisst Basis-Pensionskasse 
und Kadervorsorge, darf aber auch mehr gespart 
werden. Wobei die reglementarischen Leistungen 
im Rentenalter nicht mehr als 70 % des versicher-
baren AHV-Lohnes betragen dürfen. 

Darf ein Arbeitgeber auch zwei überobligatori-
sche Vorsorgelösungen für seine Führungskräfte 
führen? 
SG Wenn die geschilderte Angemessenheitsregelung 
eingehalten wird, ist dies durchaus möglich. So kann 
zum Beispiel ein PensFlex Kunde für seine Fürungs-
kräfte als Ergänzung eine PensUnit Kadervorsorge 
aufsetzen und so die Altersleistungen verstärken.

«Zwei Bel-Etage Lösun-
gen sind möglich!» 
Sebastien Godin

Und wie hoch darf die Sparquote bei PensUnit 
betragen, wenn gleichzeitig ein PensFlex Plan mit 
25 % Sparen existiert?
SG In der Regel ist eine ergänzende Sparquote von 
5 % bis 10 % bei PensUnit umsetzbar. Die Basis 
Pensionskasse muss aber bei der Angemessenheits-
berechnung unbedingt miteinbezogen werden. 

Vorsorge für Fach- und Führungskräfte

Eine neue Studie zeigt, dass ein Grossteil der Schweizer Arbeit- 
nehmenden nicht glaubt, im Alter genügend Geld aus der AHV 
und der 2. Säule zu erhalten. Sind die Versicherten demgegen-
über bereit, in der Vorsorge mehr Selbstverantwortung zu über- 
nehmen? Sind sie offen für neue innovative Vorsorgelösungen? 
Im Gespräch gibt Studienleiterin Prof. Dr. Yvonne Seiler  
Zimmermann aufschlussreiche Antworten.

Yvonne Seiler Zimmermann
Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
Hochschule Luzern – Wirtschaft

Yvonne Seiler Zimmermann ist seit 2008 Dozen-
tin und Projektleiterin am Institut für Finanz-
dienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern. 
Sie ist dort u. a. Programmleiterin des MAS/DAS 
Pensionskassen Management. Yvonne Seiler 
Zimmermann hat an der Universität Bern Wirt-
schaftswissenschaften studiert und an der Uni- 
versität Basel promoviert. An der University  
of Chicago erlangte sie zudem das Certificate in 
Econometrics. Zu ihren Lehr- und Forschungs-
schwerpunkten gehören die Finanzmarkttheorie 
und die kapitalgedeckte Vorsorge.

Sebastien Godin, Leiter Innovationen  
und Fachsupport / Stiftungsrat  
PensFlex und PensUnit
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Beliebteste Tätigkeiten,  
welche die Bevölkerung mit  
einem Zeitwertkonto finan- 
zieren wollen.
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Hier geht’s zur Studie

In Ihrer Studie thematisieren Sie den «Mega- 
trend der Individualisierung». Was ist darunter  
zu verstehen?  
YSZ Die Zukunftsforschung geht davon aus, dass 
Menschen künftig ihr Leben noch individueller und 
noch selbstbestimmter gestalten werden. Die Indi- 
vidualisierung durchdringt alle Lebensbereiche. 
Karrierestreben und Geldverdienen rücken dabei eher 
in den Hintergrund. Stattdessen wünschen sich 
Arbeitnehmende, ihre Arbeit vermehrt in Einklang 
mit ihrem Privatleben zu bringen. Künftig werden 
Arbeit und Freizeit vermehrt verschmelzen. Arbeit-
nehmende werden sich während des erwerbsfähigen 
Alters auch mehr Auszeiten nehmen, sei es für 
Weiterbildungen, Sabbaticals, Elternzeit, für die Pflege 
von Angehörigen oder für die Frühpensionierung...

… und in den Auszeiten fallen die Sparbeiträge 
für die Vorsorge aus, was spätere Rentenkürzung 
zur Folge hat.
YSZ Genau. Je nachdem, wie die Auszeit organisiert 
ist, werden gar keine oder deutlich tiefere Beiträge 
einbezahlt. Dadurch fällt das Vorsorgekapital tiefer 
aus als ohne Auszeit, was zu Rentenkürzungen führt.  

Könnte der Gesetzgeber den Versicherten die 
Möglichkeit geben, Auszeiten vom Berufsleben 
vorzufinanzieren? 
YSZ Ja, in Deutschland gibt es bereits eine solche 
Lösung. Diese wird als Zeitwertkonto bezeichnet. Mit 
diesem Konto können Versicherte sowohl Zeit wie 
auch Geld ansparen, um sich eine Auszeit vorzufi-
nanzieren. Durch die Vorfinanzierung kommt es 
während der Auszeit zu keiner Reduktion der Spar- 
beiträge. Rentenkürzungen können so vermieden 
werden.  

Sind die Versicherten offen für so innovative 
Lösungen? 
YSZ Ja, absolut. Unsere Studie zeigt, dass acht von 
zehn Befragten ein solches Zeitwertkonto nutzen 
würden. Typisch schweizerisch möchten viele aber 
noch mehr Informationen zum Thema. Die Ver-
sicherten zeigen mit dieser Antwort, dass sie bereit 
wären, ihre Auszeiten aktiv und selbstverantwort-
lich vorzufinanzieren.

Wofür würden die Versicherten das Konto  
einsetzen?
YSZ Die Umfrage zeigt, dass die Befragten das Konto 
am häufigsten für die Frühpensionierung und für 
Sabbaticals einsetzen würden. Am dritthäufigsten 
geben die Befragten die Möglichkeit an, überhaupt 
über ein solches Konto zu verfügen, ohne vorgängig 
bereits den genauen Verwendungszweck zu kennen. 
Geschätzt an einem solchen Konto wird insbesondere

die Flexibilität, dass selbst entschieden werden kann,
wofür und wann die Guthaben eingesetzt werden.

Ist die Einführung eines Zeitwertkontos politisch 
machbar?
YSZ Der Aufwand wäre klein und der Mehrwert 
gross. Auch für Arbeitgebende wäre ein Zeitwertkon-
to attraktiv. Sie könnten damit unkompliziert auf 
die heutigen und künftigen Bedürfnisse der Arbeit-
nehmenden eingehen und sich dadurch als attrak-
tiver Arbeitgebenden positionieren. Es wäre gut mö-
glich, auch in der Schweiz eine gesetzliche Grund-
lage für das Zeitwertkonto zu schaffen. Der System-
eingriff wäre meines Erachtens überschaubar. 

PensExpert hat die Studie als Wirtschafts- 
partner mitermöglicht. Welchen Nutzen hat das 
Unternehmen aus den Erkenntnissen?
YSZ Die Studie gibt zunächst eine Antwort darauf, 
wer mit welchem soziodemografischen Profil wel- 
ches Vorsorgewissen hat und welche Themen be-
kannter sind als andere. Neben diesem direkten 
Nutzen leistet PensExpert mit der Studie einen Bei-
trag zur Sensibilisierung für das Thema und posi- 
tioniert sich im Markt. Dadurch kann die Kommu-
nikation noch kundenspezifischer ausgestaltet 
werden. Sowieso sollte jede Vorsorgeeinrichtung an 
informierten Versicherten interessiert sein. Infor-
mierte Versicherte benötigen weniger Beratung und 
verringern insgesamt den Verwaltungsaufwand. 

Yvonne Seiler Zimmermann,  
herzlichen Dank für das Gespräch. 
Dieses Interview wurde geführt  
von Adrian Bühler (media-work gmbh). 

Mit unserem Risikobarometer möchten wir diesem 
Problem entgegenwirken. Auf Grundlage weniger 
Fragen erstellt relevate ein individuelles Risikopro-
fil und empfiehlt Ihnen eine entsprechende Anla-
gestrategie. Die endgültige Entscheidung, ob Sie 
dieser Empfehlung folgen oder eine andere Strate-
gie wählen, liegt jedoch zu 100% bei Ihnen.

Unsere Anlagestrategien basieren ausschliesslich 
auf hochwertigen Fonds von etablierten Anbietern. 
Auch im Bereich der Anlagestrategien bieten wir 
unseren Kundinnen und Kunden eine vielverspre-
chende Alternative zum klassischen Sparkonto. Mit  
relevate cash+ können Sie in erstklassige Geld-
marktanlagen in Schweizer Franken investieren. So 
profitieren Sie sofort von marktkonformen Zinsen.

Mit relevate erweitern wir unsere Produktpalette 
und versuchen für Sie neue digitale Mehrwerte in 
der Altersvorsorge zu schaffen. 

Mehr Wert für  
Ihre Zukunft

Das digitale Konto für  
Freizügigkeit & Säule 3a

jetzt
relevate 

entdecken

PensCheck | Winter 2023 5



PensCheck | Winter 2023 6

Freizügigkeitskonten
Im Freizügigkeitsbereich ist die Begünstigung in 
der Freizügigkeitsverordnung festgelegt. Im Falle des 
Ablebens des Vorsorgenehmers bestimmen die Kas-
kaden, wer Anspruch auf das Kapital hat. Wenn also 
zum Beispiel in der ersten Personengruppe keine 
Hinterbliebenen vorhanden sind, so kommt die 
Gruppe 2 zum Zug. Die Personengruppen sind im 
Freizügigkeitsbereich wie folgt unterteilt:

Personengruppe

1 
Überlebende Ehegatten oder 
eingetragene Partnerschaften; 
rentenberechtigte Kinder

2

Personen, die vom Erblasser er-
heblich unterstützt wurden;  
Personen in Lebensgemeinschaft; 
oder Personen die für den Unter-
halt gemeinsamer Kinder aufkom-
men müssen

3
Kinder, die die Voraussetzungen 
nach Artikel 20 BVG nicht erfüllen; 
Eltern; Geschwister

4 Übrige gesetzliche Erben

Vorsorgekapital im Todesfall:  
Wer erbt was?

Gelder aus der Vorsorge unterliegen grundsätzlich 
nicht dem Erbrecht. Welche Personen Anspruch auf 
das Guthaben aus der Säule 3a und der 2. Säule ha-
ben, ist in den jeweiligen Stiftungsreglementen festge-
legt. Es ist daher von grosser Bedeutung, die Reglemen-
te zu überprüfen, um herauszufinden, welche  
Personen im Todesfall auf die Vorsorgeguthaben An-
spruch haben. 

Begünstigungen

Teodora Toma, Geschäftsführerin Pens3a, 
Stv. Geschäfts führerin PensFree und  
Independent

In bestimmten Situationen besteht die Möglichkeit, 
die Reihenfolge zu modifizieren oder die Vertei-
lung der Anteile, welche die Begünstigten in dersel-
ben Personengruppe erhalten, genauer festzulegen. 
So zum Beispiel kann der Konkubinatspartner in 
die Gruppe 1 gesetzt werden, sofern der Erblasser 
länger als 5 Jahre mit dieser Person eine Lebensge-
meinschaft geführt hat. 

Ungleichbehandlung bei Kindern
Es gibt auch Situationen, die bei den eigenen Kin-
dern zu einer nicht gewollten Ungleichbehandlung 
führen können. So werden Kinder ab Alter 25 be-
nachteiligt, wenn sie noch jüngere rentenberechtig-
te Geschwister haben. 

Angenommen, ein Elternteil verstirbt und hinterlässt 
eine Familie, die aus einem überlebenden Ehegatten, 
einem rentenberechtigten Kind unter 25 Jahren und 
einem weiteren Kind über 25 Jahren besteht. Gemäss 
den geltenden Bestimmungen würden der überleben-
de Ehegatte sowie das rentenberechtigte Kind unter 
25 Jahren Anspruch auf Leistungen aus dem Frei-
zügigkeitskonto haben. Das nicht rentenberechtigte 
Kind hätte keinen Anspruch auf das Vorsorgekapi-
tal. Dies kann zu finanziellen Ungerechtigkeiten 
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Über 14 000 Versicherte: 
Unser Dank für Ihr Ver-
trauen

Rafael Lötscher, Partner & CEO

Ein Wort des CEO

zwischen den Geschwistern führen und zeigt die 
Herausforderungen und möglichen Ungleichheiten 
innerhalb der zweiten Säule.

Das Freizügigkeitskapital wird im Erlebens- und im 
Todesfall grundsätzlich in Kapitalform ausbezahlt 
und unterliegt einer reduzierten Kapitalleistungs-
steuer. Bei der Independent Freizügigkeitsstiftung 
der PensExpert AG kann das Freizügigkeitskapital 
im Erlebensfall auch als lebenslange Rente bezogen 
werden. Zudem besteht die Möglichkeit, eine Ehe-
gattenrente mitzuversichern. Eine Rente eliminiert 
das Langlebigkeitsrisiko und ermöglicht eine bessere 
finanzielle Planbarkeit.

Mehr Freiheiten bei Säule 3a Konten
Erreicht der Vorsorgenehmer das ordentliche AHV-
Rentenalter, erfolgt die Auszahlung des Kapitals an 
den Vorsorgenehmer. Im Falle des Ablebens des Inha-
bers der gebundenen Säule 3a wird das Kapital gemäss 
den gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen an 
die Begünstigten ausbezahlt. Die Verordnung BVV 3 
ist dabei massgeblich.

In der dritten Säule besteht die Möglichkeit, unter Um-
ständen die vorgegebene Reihenfolge anzupassen. So 
zum Beispiel können die Personengruppen 3–5 auf 
die gleiche Stufe gesetzt werden. Falls der Vorsorge-
nehmer die Ansprüche der Begünstigten nicht im 
Detail festlegt, erfolgt eine gleichmässige Aufteilung 
des Guthabens auf alle Begünstigten innerhalb der-
selben Gruppe.

Ein weiterer bedeutender Unterschied zu Freizügig-
keitskonten besteht darin, dass die Säule 3a-Gutha-
ben bei der Berechnung der Pflichtteile im Erbrecht 
einzurechnen sind. 

Verletzt die 3a-Auszahlung die Pflichtteile, können die 
pflichtteilsgeschützten Erben die Herabsetzung klage-
weise geltend machen. Dieser Fall kann eintreten, 
wenn die verstorbene Person neben dem 3a-Guthaben 
nur wenig Vermögen hinterlässt.

Die Auszahlung von Vorsorgeguthaben aus der zwei-
ten und dritten Säule wird im Todesfall getrennt vom 
restlichen Einkommen besteuert und unterliegt ei-
nem reduzierten Steuersatz. Im Gegensatz zu Erb-
schaftssteuern spielt der Verwandtschaftsgrad hierbei 
keine Rolle.

Wir empfehlen Ihnen, sich frühzeitig an die Vorsor-
geeinrichtung zu wenden, um eine Begünstigungs-
ordnung auszufüllen. Dadurch werden Ihre Vorsorge-
wünsche und -ansprüche korrekt dokumentiert. 

Personengruppe

1
Überlebender Ehegatte; einge-
tragene Partnerin; eingetragener 
Partner

2

Direkte Nachkommen; Personen, 
die vom Erblasser erheblich unter-
stützt wurden; Lebensgemein-
schaftspartner; Personen, die für 
den Unterhalt gemeinsamer Kinder 
aufkommen müssen

3 Eltern

4 Geschwister

5 Übrige Erben

Wachstum kann allgemein als ein 
Prozess der Entwicklung und Ent-
faltung betrachtet werden, der von 
ständiger Veränderung begleitet 
ist. In der existenzialistischen Phi-
losophie liegt der Schwerpunkt des 
Wachstums auf der Betonung der 
Freiheit und Verantwortung des 
Einzelnen, sein eigenes Leben zu 
gestalten.



Luzern
PensExpert AG
Kauffmannweg 17
6003 Luzern
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Basel
PensExpert AG
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Lausanne
PensExpert AG
Avenue de Rumine 33
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St. Gallen
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T +41 71 226 68 68

Zürich
PensExpert AG
Gartenstrasse 32
8002 Zürich
T +41 44 206 11 22 
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Für Ihre Agenda

PensFlex und PensUnit
Rechnung 
Spar- und Risikobeiträge 2024

Versand Februar/ März 2024

PensExpert
Rechnung 
Dienstleistungsgebühren 2024

Versand Februar/ März 2024

PensExpert
Regionenanlässe 2024

30. April 2024, Luzern
14. Mai 2024, Zürich
29. Mai 2024, Basel
5. Juni 2024, St. Gallen
12. September 2024, Lausanne

PensCheck
Ausgabe Sommer 2024

Versand Juli 2024

Wir verschicken den PensCheck 
auch digital. Melden Sie sich jetzt 
an via QR-Code oder per Mail an 
marketing@pens-expert.ch.

auch
digital

Erfahren Sie auf pensexpert.ch/disclaimer, welche 
Daten wir von Ihnen bearbeiten und wofür wir diese 
Daten benötigen. Wenn Sie diesen News letter 
nicht mehr erhalten möchten, melden Sie sich  
bitte per Mail an marketing@pens-expert.ch 
oder telefonisch unter +41 41 226 15 15.

Unsere Vision entspricht exakt dem, was wir tun. 
Als erste Anlaufstelle für jene, die ihre Vorsorge 
eigenverantwortlich und innovativ gestalten 
wollen, können wir auch im Geschäftsjahr 2023 
stolz auf ein starkes und nachhaltiges Wachstum 
zurückblicken. Unsere Expertise und unser Ruf als 
Pioniere im Bereich der Vorsorge sind nach wie vor 
gefragt. Als CEO frage ich mich oft, warum das so 
ist. Meine Antwort darauf ist klar: Die Kombination 
aus persönlicher Beratung, begleitet von digitalen 
Lösungen, entspricht dem Zeitgeist. Wir möchten 
unseren Kundinnen und Kunden die Wahlmöglich-
keit bieten, nicht nur bei der Anlagestrategie, 
sondern auch in der individuellen Beratung rund 
um Vorsorge und Steuern.

«Unsere Vision: 
Selbst bestimmte  
Vor sorge, persönli-
che Beratung,  
digital begleitet.» 
Rafael Lötscher

Unser Weg in die Zukunft verfolgen wir konsequent 
– wir gehen in jeder Lebensphase persönlich, 
massgeschneidert und digital begleitet auf die 
Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ein. In 
den letzten Jahren haben wir bei PensExpert auf 
allen Ebenen kontinuierlich Fortschritte erzielt. 
Wir investieren dabei nicht nur in neue Technolo-
gien, sondern auch, dass unsere Mitarbeitenden 
durch ständige Aus- und Weiterbildung in der 
täglichen Arbeit darin befähigt werden. Unser 
Kundenfokus verlieren wir dabei nie aus den 
Augen.

Unsere 77 engagierten Mitarbeitenden betreuen 
heute an 5 Standorten rund 14 000 versicherte 
Personen. Für das Vertrauen, das Sie uns entgegen-
bringen, danke ich Ihnen von Herzen.

Head-Office Offices


